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Erwägungen

E. 1
Wenn - wie hier - an den Verfahren dieselben Parteien beteiligt sind und den Beschwerden
der gleiche Sachverhalt zugrunde liegt, behandelt das Bundesgericht die verschiedenen
Eingaben in der Regel in einem einzigen Urteil. Es rechtfertigt sich daher unter den
gegebenen Umständen, die beiden Beschwerdeverfahren 4A_94/2009 und 4A_96/2009 zu
vereinigen.

E. 2
Im Bereich der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit ist die Beschwerde in Zivilsachen
unter den Voraussetzungen der Art. 190-192 IPRG zulässig ( Art. 77 Abs. 1 BGG ).

E. 2.1
Der Sitz des Schiedsgerichts befindet sich in Zürich. Wenigstens eine Partei, vorliegend die
Beklagte, hatte beim Abschluss der Schiedsvereinbarung ihren Sitz nicht in der Schweiz.
Da die Parteien die Bestimmungen des 12. Kapitels des IPRG nicht schriftlich
ausgeschlossen haben, gelangen diese zur Anwendung ( Art. 176 Abs. 1 und 2 IPRG ).

E. 2.2
Zulässig sind allein die Rügen, die in Art. 190 Abs. 2 IPRG abschliessend aufgezählt sind (
BGE 134 III 186 E. 5; 128 III 50 E. 1a S. 53; 127 III 279 E. 1a S. 282). Nach Art. 77 Abs. 3
BGG prüft das Bundesgericht nur die Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und
begründet worden sind; dies entspricht der in Art. 106 Abs. 2 BGG für die Verletzung von
Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht vorgesehenen Rügepflicht (
BGE 134 III 186 E. 5 mit Hinweis). Appellatorische Kritik ist unzulässig ( BGE 119 II 380
E. 3b S. 382).

E. 2.3
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den das Schiedsgericht
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann die Sachverhaltsfeststellung des
Schiedsgerichts weder berichtigen noch ergänzen, selbst wenn diese offensichtlich unrichtig
ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (vgl. Art. 77 Abs. 2
BGG , der die Anwendbarkeit von Art. 105 Abs. 2 sowie Art. 97 BGG ausschliesst).
Allerdings kann das Bundesgericht die tatsächlichen Feststellungen des angefochtenen
Schiedsentscheids überprüfen, wenn gegenüber diesen Sachverhaltsfeststellungen zulässige
Rügen im Sinne von Art. 190 Abs. 2 IPRG vorgebracht oder ausnahmsweise Noven
berücksichtigt werden ( BGE 133 III 139 E. 5 S. 141; 129 III 727 E. 5.2.2 S. 733; je mit
Hinweisen). Wer sich auf eine Ausnahme von der Bindung des Bundesgerichts an die
tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz beruft und den Sachverhalt gestützt darauf
berichtigt oder ergänzt wissen will, hat mit Aktenhinweisen darzulegen, dass entsprechende



Sachbehauptungen bereits im vorinstanzlichen Verfahren prozesskonform aufgestellt
worden sind (vgl. BGE 115 II 484 E. 2a S. 486; 111 II 471 E. 1c S. 473; je mit Hinweisen).

E. 2.4
Die Parteien haben sich im Rahmen des Schiedsverfahrens geeinigt, dass die Streitsache
nach Schweizer Recht entschieden werden soll (vgl. Art. 187 Abs. 1 IPRG ).

Beschwerde der Klägerin (4A_94/2009)

E. 3
Die Klägerin macht unter Berufung auf Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG geltend, die Vorinstanz
hätte ihre Zuständigkeit mit Bezug auf die Rechtsbegehren Ziffer 1 Abs. 2 sowie Ziffer 2 zu
Unrecht verneint.

E. 3.1
Sie wirft der Vorinstanz eine unzutreffende Auslegung von Ziffer 11 des Vertrags vom 6.
November 2001 vor. Durch Ausübung des in Abs. 2 dieser Bestimmung enthaltenen
Eintrittsrechts werde nicht etwa ein neuer Vertrag abgeschlossen, sondern vielmehr der
bisherige Vertrag fortgeführt. Grundlage sei die Verpflichtung in Ziffer 11 des Vertrags, die
von Anfang an eine Pflicht der Beklagten zur Fortfüh-rung vorsehe. Diese
Fortführungspflicht sei lediglich insofern abgeschwächt, als sich die Klägerin bessere
Bedingungen des Marktes entgegenhalten lassen müsse. Diese Anpassung an veränderte
bzw. bessere Marktbedingungen solle entweder auf dem Verhandlungswege oder durch
Vorlage einer Drittofferte ermittelt werden. Im letzteren Fall stehe der Klägerin das
Gestaltungsrecht zu, den Vertrag zu diesen (für die Beklagte) besseren Bedingungen
fortzuführen.

Im Weiteren sehe Ziffer 11 Abs. 1 des Vertrags vom 6. November 2001 vor, dass die erste
Offerte auf der Grundlage des bestehenden Vertrags unterbreitet werden müsse. Auch Ziffer
11 Abs. 2 sehe vor, dass die letzte Offerte die gleichen oder bessere Bedingungen enthalten
müsse als die erste Offerte. Damit gehe Ziffer 11 implizit davon aus, es seien lediglich die
kommerziellen Bedingungen neu auszuhandeln, während das "Gerüst" des Vertrags, wozu
auch die Schiedsklausel gehöre, bestehen bleibe.

Schliesslich gelte auch aus prozessualer Sicht, dass die einmal begründete Zuständigkeit
des Schiedsgerichts durch Veränderung der Umstände nicht mehr dahinfalle. Im Zeitpunkt
der Einreichung der Schiedsklage am 19. Oktober 2007 sei allein die im Vertrag vom 6.
November 2001 enthaltene Schiedsklausel relevant gewesen, denn die neuen
Bestimmungen auf der Grundlage der Offerte der A.________ AG deckten erst die Periode
nach dem 1. Januar 2008 ab. Die ursprüngliche Gerichtsklausel sei sehr breit formuliert und
solle alle Streitigkeiten erfassen, die sich aus dem Vertrag sowie im Zusammenhang mit
dem Vertrag ergeben. Dazu gehörten sämtliche Fragen um die Fortführung des Vertrags
vom 6. November 2001. Eine Spaltung der Zuständigkeit je nach Fragestellung sei durch
die Formulierung der Schiedsklausel ausgeschlossen worden.

E. 3.2
Das Bundesgericht prüft die Zuständigkeitsrüge nach Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG
einschliesslich materieller Vorfragen, von deren Beantwortung die Zuständigkeit abhängt,
in rechtlicher Hinsicht frei. Demgegenüber überprüft es die tatsächlichen Feststellungen des
angefochtenen Schiedsentscheids auch im Rahmen der Zuständigkeitsrüge nur, wenn



gegenüber diesen Sachverhaltsfeststellungen zulässige Rügen im Sinne von Art. 190 Abs. 2
IPRG vorgebracht oder ausnahmsweise Noven berücksichtigt werden ( BGE 133 III 139 E.
5 S. 141; 129 III 727 E. 5.2.2 S. 733; 128 III 50 E. 2a S. 54).

E. 3.2.1
Soweit in der Beschwerde vorgebracht wird, die Beklagte habe nie die Absicht kundgetan,
mit der Klägerin einen neuen Vertrag abzuschliessen, ist darauf nicht einzutreten. Mit dieser
Tatsachenbehauptung weicht die Klägerin vom vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt ab,
ohne dass eine rechtsgenügend begründete Sachverhaltsrüge erhoben würde. So hielt das
Schiedsgericht etwa fest, dass die Beklagte der Klägerin mit Schreiben vom 28. Juni 2007
einen Vorschlag zum Abschluss eines neuen Vertrags für den Zeitraum vom 1. Januar 2008
bis 31. Dezember 2011 unterbreitete.

Ebenfalls unberücksichtigt zu bleiben hat das Vorbringen, es habe nie eine
übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung vorgelegen. Gemäss dem angefochtenen
Entscheid waren sich die Parteien bei Abschluss des Vertrags vom 6. November 2001 einig,
dass der Klägerin in Ziffer 11 Abs. 2 ein "Matching right" in dem Sinne eingeräumt werde,
dass sie befugt sein solle, durch Annahmeerklärung innert sieben Tagen einen
Vertragsabschluss zwischen den Parteien zu bewirken. Zudem hielt die Vorinstanz fest, die
Beklagte habe der Klägerin das Angebot der A.________ AG vorgelegt und die Klägerin
habe dieses Angebot angenommen. Die Behauptung, es habe nie eine übereinstimmende
gegenseitige Willenserklärung vorgelegen, lässt sich nicht auf den verbindlich festgestellten
Sachverhalt des angefochtenen Entscheids stützen.

E. 3.2.2
Die Klägerin bezeichnet die vorinstanzliche Auslegung von Ziffer 11 des Vertrags vom 6.
November 2001, wonach die Parteien nicht den bestehenden Vertrag fortgesetzt, sondern
einen neuen Vertrag geschlossen hätten, als falsch, ficht jedoch weder Dispositiv-Ziffer 1
des angefochtenen Entscheids an, mit dem die Vorinstanz das Begehren um Feststellung der
angeblichen Verlängerung des Vertrags vom 6. November 2001 abgewiesen hat, noch setzt
sie sich mit der ausführlichen Begründung des angefochtenen Entscheids auseinander.
Vielmehr unterbreitet sie dem Bundesgericht lediglich die nach ihrer eigenen Ansicht
zutreffende Auslegung der Vertragsklausel.

Unabhängig davon, ob die Klägerin damit überhaupt die gesetzlichen Anforderungen an
eine rechtsgenügend begründete Rüge erfüllt (Art. 77 Abs. 3 i.V. mit Art. 42 Abs. 2 BGG ),
kann ihr nicht gefolgt werden. Die Vorinstanz hat mit überzeugenden Überlegungen
ausgeführt, dass auf Grundlage einer objektivierten Auslegung der Willenserklärungen der
Parteien davon auszugehen sei, dass durch Annahmeerklärung der Klägerin vom 4.
September 2007 nicht eine Verlängerung des bestehenden Vertrags zu neuen Bedingungen,
sondern vielmehr eine neue Vereinbarung zustande kam. So sehe zunächst Ziffer 11 Abs. 1
vor, dass die Beklagte spätestens bis zum 30. Juni 2007 einen Vorschlag der Bedingungen
eines neuen Vertrags ("new contract") für die nächsten vier Jahre zu unterbreiten habe.
Nach Abs. 2 dieser Vertragsklausel hätten die Parteien zudem während zweier Monate über
die Bedingungen dieses neuen Vertrags ("this new contract") zu verhandeln. Beide
Bestimmungen gingen davon aus, dass die Parteien, falls die Verhandlungen erfolgreich
verliefen, einen neuen Vertrag abschliessen und nicht den bestehenden Vertrag mit
veränderten Bedingungen weiterführen würden. Dieselbe Formulierung sei massgebend für
den Fall, dass eine Einigung durch Ausübung des Eintrittsrechts ("matching right") der



Klägerin nach Ziffer 11 Abs. 2 a.E. zustande komme. Diese Ansicht werde im Weiteren
durch einen Vergleich der Absätze 1 und 2 mit Absatz 3 von Ziffer 11 bestätigt: Letztere
Bestimmung sehe vor, dass der bestehende Vertrag bei Ausbleiben eines Angebots
verlängert ("prolonged") werde, während in den anderen Fällen (Abs. 1 und 2) ein neuer
Vertrag abzuschliessen sei. Dieses Auslegungsergebnis entspreche schliesslich auch dem
Zweck der erwähnten Vertragsklausel: Beim Angebot an die Klägerin handle es sich um
einen vollständig ausformulierten Vertragsentwurf, zumal dieser nach Scheitern der
Verhandlungen - wie im vorliegenden Fall erfolgt - in Form eines verbindlichen Angebots
einer Drittpartei vorzulegen sei, den die Klägerin entweder annehmen oder ablehnen könne.

Vorliegend ist weder dargetan noch ersichtlich, inwiefern die Vorinstanz mit diesen
Erwägungen die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze einer objektivierten
Auslegung von Willenserklärungen (vgl. BGE 133 III 61 E. 2.2.1 S. 67 mit Hinweisen)
verletzt hätte. Entgegen der Ansicht der Klägerin beschränkt sich der für die Fortfüh-rung
der Geschäftsbeziehung vereinbarte Mechanismus von Ziffer 11 Abs. 2 des Vertrag vom 6.
November 2001 insbesondere nicht darauf, lediglich die kommerziellen Bedingungen neu
auszuhandeln, während das "Gerüst" des Vertrags (inklusive Schiedsklausel) bestehen
bliebe. Vielmehr setzt das Eintrittsrecht nach Scheitern der Verhandlungen gerade voraus,
dass ein umfassendes Angebot eines Dritten zum Abschluss eines neuen Vertrags vorliegt,
zu dem auch die Regelung der Streiterledigung gehört.

Darüber hinaus führte die Vorinstanz unter Hinweis auf die Einvernahme von Herrn Marte
aus, auch der Vertreter der Klägerin sei davon ausgegangen, dass mit der
Annahmeerklärung vom 4. September 2007 ein neuer Vertrag zustande kommen sollte.
Damit läge bereits ein tatsächlicher Konsens über die Frage der Natur des
Vertragsabschlusses zwischen den Parteien vor, weshalb unabhängig von der Auslegung
nach dem Vertrauensprinzip bereits aus diesem Grund vom Abschluss eines neuen Vertrags
auszugehen wäre ( BGE 132 III 626 E. 3.1 S. 632; 128 III 70 E. 1a S. 73). Diese subjektive
Vertragsauslegung beruht im Übrigen auf Beweiswürdigung, die der bundesgerichtlichen
Überprüfung grundsätzlich entzogen ist (vgl. BGE 132 III 626 E. 3.1 S. 632 mit
Hinweisen). Dass im zu beurteilenden Fall eine Ausnahme von der Bindung des
Bundesgerichts an die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz gerechtfertigt wäre,
macht die Klägerin nicht geltend. Ihre Rüge stösst daher auch aus diesem Grund ins Leere.

E. 3.2.3
Auch aus dem von der Klägerin dargelegte Eventualstandpunkt lässt sich nichts zu ihren
Gunsten ableiten. Entgegen der in der Beschwerde geäusserten Ansicht ist die Vorinstanz
nicht davon ausgegangen, dass die bestehende Schiedsklausel im Vertrag vom 6. November
2001 durch eine neue Gerichtsstandsklausel mit Rückwirkung ersetzt worden wäre.
Vielmehr hat die Vorinstanz klargestellt, dass Streitigkeiten, die sich aus dem neuen
Vertrag ergeben, nicht mehr von der Schiedsklausel erfasst werden, während für Ansprüche
aus dem Vertrag vom 6. November 2001 die Schiedsklausel massgebend bleibt.

Entgegen der Auffassung der Klägerin lässt sich aus dem Vertrag vom 6. November 2001
jedoch keine Pflicht ableiten, den nach Mass- gabe von Ziffer 11 Abs. 2 abgeschlossenen
neuen Vertrag vom 4. September 2007 "tatsächlich zu erfüllen" bzw. "keine Tätigkeiten
vorzunehmen, welche die Erfüllung behindern könnten". Für die Verletzung von Pflichten
aus dem neuen Vertrag ist vielmehr die vereinbarte Gerichtsstandsklausel massgebend.
Soweit die Klägerin die Feststellung von Ansprüchen für den Zeitraum vom 1. Januar 2008



bis 31. Dezember 2011 beantragt, die sich gegebenenfalls auf den neuen Vertrag zwischen
den Parteien stützen lassen (siehe Rechtsbegehren Ziffer 1 Abs. 2), hat die Vorinstanz ihre
Zuständigkeit zu Recht verneint. Auch hinsichtlich des beantragten Verbots bestimmter
Handlungen der Beklagten, die diese Ansprüche gefährden könnten (Rechtsbegehren Ziffer
2), ist das Schiedsgericht zutreffend von seiner Unzuständigkeit ausgegangen. Daran ändern
auch die prozessualen Überlegungen der Klägerin nichts, zumal es im zu beurteilenden Fall
überhaupt nicht um die Frage geht, ob eine einmal begründete Zuständigkeit durch
Veränderung der Umstände dahinfallen kann, sondern um die Abgrenzung der
Zuständigkeit zur Beurteilung von Ansprüchen, die sich auf verschiedene Verträge mit
unterschiedlichen Schieds- bzw. Gerichtsstandsklauseln stützen.

Beschwerde der Beklagten (4A_96/2009)

E. 4
Die Beklagte beantragt in allgemeiner Weise die Aufhebung des Schiedsspruchs vom 12.
Januar 2009. Ihre Rügen beschränken sich jedoch auf den der Klägerin zugesprochenen
Schadenersatzanspruch (Dispositiv-Ziffer 4). Auch in ihren Ausführungen zur
Beschwerdelegitimation erwähnt die Beklagte lediglich ihre Verpflichtung aufgrund des
Schiedsspruchs zur Zahlung von Schadenersatz im Betrag von USD 1'568'825.--. Da die
Vorinstanz die Feststellungs- bzw. Unterlassungsbegehren (Rechtsbegehren Ziffern 1 und
2) der Klägerin entweder abgewiesen hat (Dispositiv-Ziffer 1) oder darauf mangels
Zuständigkeit nicht eingetreten ist (Dispositiv-Ziffern 2 und 3) wäre diesbezüglich auch die
Beschwerdelegitimation der Beklagten zu verneinen.

Das Schiedsgericht hat sich zudem für die Beurteilung der Widerklage der Beklagten, die
mit dem Qualifikationsspiel vom 21. November 2007 für die Europameisterschaft 2008 in
Zusammenhang steht und sich auf den Vertrag vom 6. November 2001 stützt, für zuständig
erachtet und die Widerklage infolge Verrechnung abgewiesen (Dispositiv-Ziffer 5). Die
Frage, ob ein Schiedsgericht zur Behandlung der Verrechnungseinrede befugt ist, wenn die
Verrechnungsforderung von der Schiedsabrede nicht gedeckt ist, wird kontrovers diskutiert
(dazu etwa Anton Heini, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. Aufl. 2004, N. 6b ff. zu Art.
186 IPRG ; Frank Vischer und andere, Internationales Vertragsrecht, 2. Aufl. 2004, Rz.
1134 ff.; Werner Wenger/Markus Schott, in: Basler Kommentar zum IPRG, 2. Aufl. 2007,
N. 41 ff. zu Art. 186 IPRG ; Felix Dasser, in: Basler Kommentar zum IPRG, 2. Aufl. 2007,
N. 19 ff. zu Art. 148 IPRG ; Christoph Zimmerli, Die Verrechnung im Zivilprozess und in
der Schiedsgerichtsbarkeit, 2003, S. 187 ff.). Die Beklagte äussert sich jedoch nicht zu
dieser Frage. Soweit die Klägerin der Widerklageforderung ihre Schadenersatzforderung
verrechnungsweise entgegenhält, erhebt die Beklagte somit keine hinreichende
Zuständigkeitsrüge nach Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG (Art. 77 Abs. 3 i.V.m. Art. 42 Abs. 2
BGG ).

Im Folgenden wird daher davon ausgegangen, dass sich die Beschwerde auf die Anfechtung
von Dispositiv-Ziffern 4 sowie 6 - 8 des Schiedsspruchs beschränkt.

E. 5
Die Beklagte rügt unter Hinweis auf Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG , die Vorinstanz habe sich
für die Beurteilung der in der Folge zugesprochenen Schadenersatzforderung zu Unrecht für
zuständig erklärt.

E. 5.1



Die Vorinstanz erwog, dass sie zur Beurteilung des Schadenersatzbegehrens nur insoweit
zuständig sei, als dessen Anspruchsgrundlage im Vertrag vom 6. November 2001 liege, der
eine Schiedsklausel enthalte. Dies ergebe sich ohne Weiteres aus dem Umstand, dass die
Annahmeerklärung der Klägerin vom 4. September 2007 keine Verlängerung des Vertrags
vom 6. November 2001 bewirkte, sondern das Zustandekommen eines neuen Vertrags.

Die Vorinstanz stellte darauf ab, dass sich der Schadenersatzanspruch auf eine behauptete
Verletzung von Ziffer 11 Abs. 2 des Vertrags vom 6. November 2001 durch die Beklagte
stütze. Das Schiedsgericht erwog, dass die Klägerin mit Erklärung vom 4. September 2007
wirksam ihr Eintrittsrecht ("matching right") ausgeübt habe. Indem sich die Beklagte
geweigert habe, die Wirksamkeit der Annahme der Klägerin zu anerkennen, habe sie das
Ergebnis des Vertragsmechanismus von Ziffer 11 Abs. 2 missachtet. Damit habe sie eine
vertragliche Bestimmung verletzt, nämlich die Bindung an das Drittangebot ("the duty of
being bound by the third-party offer"), das die Beklagte der Klägerin am 30. August 2007
übermittelte und das von der Klägerin am 4. September 2007 bedingungslos angenommen
wurde. Eine weitere Verletzung von Ziffer 11 sei darin zu erkennen, dass die Beklagte am
14. September 2007 eine Vereinbarung über denselben Gegenstand mit einer Drittpartei
abgeschlossen habe, obwohl sie an die wirksam ausgeübte Annahmeerklärung der Klägerin
gebunden gewesen sei.

Gestützt auf diese Überlegungen sprach die Vorinstanz der Klägerin Schadenersatz für
entgangenen Gewinn im Zusammenhang mit dem Qualifikationsspiel für die
Weltmeisterschaft 2010 zwischen E.________ und G.________ zu, das am 15. Oktober
2008 in D.________ ausgetragen wurde.

E. 5.2
Wie die Beklagte gegen diese Erwägungen zu Recht einwendet, stellt ihr beschriebenes
Verhalten richtig besehen nicht eine Verletzung von Ziffer 11 Abs. 2 des Vertrags vom 6.
November 2001 dar, sondern gegebenenfalls eine Verletzung des neuen Vertrags, der die
Übertragungs- und Werberechte für den Zeitraum vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember
2011 zum Gegenstand hat. Soweit nach dem angefochtenen Entscheid durch die
rechtswirksame Ausübung des Eintrittsrechts ("matching right"), also durch einseitige
Willenserklärung der Klägerin, ein neuer Vertrag zwischen den Parteien zustande kam, war
ein weiteres Zutun der Beklagten weder erforderlich noch vertraglich geschuldet. Gestützt
auf das Gestaltungsrecht der Klägerin kam ein Vertragsabschluss vielmehr gerade
unabhängig vom Einverständnis der Beklagten zustande. Diese war nach Ziffer 11 Abs. 2
des Vertrags vom 6. November 2001 lediglich verpflichtet, der Klägerin eine Drittofferte
vorzulegen, um ihr damit die Ausübung des Eintrittsrechts und somit den Vertragsabschluss
innert sieben Tagen zu ermöglichen. Wie sich aus den tatsächlichen Feststellungen des
angefochtenen Entscheids ergibt, ist die Beklagte dieser Verpflichtung nachgekommen,
indem sie der Klägerin die Drittofferte der A.________ AG unterbreitete.

Eine Verletzung des Vertragsmechanismus nach Ziffer 11 Abs. 2, die zu einer
Schadenersatzpflicht führen würde, ist daher nicht ersichtlich. Indem die Beklagte die
Wirksamkeit der Annahmeerklärung durch die Klägerin und damit das Zustandekommen
des neuen Vertrags verneinte, verletzte sie entgegen der Annahme der Vorinstanz sowie der
Klägerin keine in Ziffer 11 Abs. 2 begründete Verpflichtung zur Bindung an die
Drittofferte. Vielmehr wäre durch Ausübung des Eintrittsrechts ("matching right") infolge
Annahmeerklärung vom 4. September 2007 unbesehen der Rechtsauffassung der Beklagten



ein neuer Vertrag zustande gekommen, aus dem sich wiederum neue Verpflichtungen
hinsichtlich der Übertragungs- und Werberechte für den Zeitraum vom 1. Januar 2008 bis
31. Dezember 2011 ergeben. Soweit sich die Beklagte nicht an die in der Drittofferte
enthaltenen Verpflichtungen gebunden fühlte und diesen nicht nachgekommen sein sollte,
verletzte sie womöglich den neuen Vertrag mit der Klägerin vom 4. September 2007, nicht
aber die Bestimmung von Ziffer 11 Abs. 2 des Vertrags vom 6. November 2001, die
lediglich einen formellen Mechanismus zur allfälligen Fortführung der Geschäftsbeziehung
vorsieht, sich jedoch über den genauen Inhalt sowie die Bedingungen der zukünfti gen
Beziehung ausschweigt. Ebenso wenig verletzte die Beklagte Ziffer 11, wenn sie am 14.
September 2007 mit einer Drittpartei einen Vertrag für den Zeitraum nach dem 31.
Dezember 2007 abschloss, zumal der Klägerin die Drittofferte vertragsgemäss bereits am
30. August 2007 unterbreitet und von dieser am 4. September 2007 angenommen wurde.
Auch in diesem Zusammenhang verletzte die Beklagte gegebenenfalls den Vertrag vom 4.
September 2007.

E. 5.3
Der von der Vorinstanz zugesprochene Schadenersatz für entgangenen Gewinn aus dem
Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft 2010 zwischen E.________ und G.________
vom 15. Oktober 2008 lässt sich nach dem Gesagten allenfalls auf den Vertrag zwischen
den Parteien vom 4. September 2007 stützen, der die Übertragungs- und Werberechte an
den Heimspielen der Nationalmannschaft von E.________ für den Zeitraum vom 1. Januar
2008 bis 31. Dezember 2011 umfasst, nicht jedoch auf den Vertrag vom 6. November 2001,
der der Klägerin die Rechte für den Zeitraum vom 1. Januar 2002 bis zum 31. Dezember
2007 einräumte und per 31. Dezember 2007 auslief. Der angefochtene Schiedsspruch
erweist sich insoweit auch als widersprüchlich, indem er aufgrund der
Gerichtsstandsklausel zugunsten der Zürcher Gerichte einerseits die Zuständigkeit für die
Feststellung von Ansprüchen bezüglich der Heimspiele für den Zeitraum nach dem 1.
Januar 2008 - durchaus zutreffend (dazu vorn E. 3) - verneinte, sich jedoch andererseits für
die Beurteilung von Schadenersatzansprüchen aus dem Heimspiel vom 15. Oktober 2008
für zuständig erachtete.

Die Vorinstanz hat sich daher für die Beurteilung der Schadenersatzklage zu Unrecht für
zuständig erklärt. Daran vermag auch der Einwand der Klägerin nichts zu ändern, die
Beklagte habe im ganzen vorinstanzlichen Verfahren nie geltend gemacht, der
Einzelschiedsrichter sei zur Beurteilung des Schadenersatzbegehrens nicht zuständig,
soweit dieses auf dem Vertrag vom 6. November 2001 beruhe, womit sie sich auf das
Verfahren eingelassen habe. Gemäss dem angefochtenen Entscheid hat sich die Beklagte
bereits im vorinstanzlichen Verfahren auf die Unzuständigkeit der Vorinstanz berufen,
soweit sich das Schadenersatzbegehren auf den neuen Vertrag stütze. Entgegen der Ansicht
der Klägerin ist die Frage, ob sich der Schadenersatzanspruch auf den Vertrag vom 6.
November 2001 stützen lässt, der im Gegensatz zum neuen Vertrag vom 4. September 2007
eine Schiedsklausel enthält, als materielle Vorfrage der Zuständigkeitsrüge ( Art. 190 Abs.
2 lit. b IPRG ) einer Überprüfung durch das Bundesgericht zugänglich (siehe vorn E. 3.2).

E. 5.4
Bei diesem Ergebnis erübrigt es sich, auf die weiteren Rügen der Beklagten einzugehen,
dem Einzelschiedsrichter habe die Zuständigkeit zur Beurteilung der Schadenersatzklage
auch wegen der Überschreitung der Klagesumme von USD 1 Mio. gemäss der vereinbarten



Schiedsklausel (Ziffer 13.8 des Vertrags vom 6. November 2001) gefehlt bzw. die
Vorinstanz habe ihren Gehörsanspruch verletzt.

E. 6
Die Beschwerde der Klägerin erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen, soweit
darauf eingetreten werden kann. Demgegenüber ist die Beschwerde der Beklagten
gutzuheissen, Dispositiv-Ziffern 4 sowie 6 - 8 des angefochtenen Entscheids sind
aufzuheben und die Sache ist zu neuer Entscheidung über die Kosten und Entschädigungen
an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Klägerin kosten- und
entschädigungspflichtig ( Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG ).

Das Bundesgericht erkennt:
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